
Preisblatt 1.1

jährliche Preise nach dem MsbG Netto in  [€/a]1) Brutto in  [€/a]

21,01 25,00

21,01 25,00

Preisblatt 1.2

Netto in  [€/a]1) Brutto in  [€/a]

mit einem Jahresstromverbrauch von 6.001 kWh bis 10.000 kWh 33,61 40,00

mit einem Jahresstromverbrauch von 10.001 kWh bis 20.000 kWh 42,02 50,00

mit einem Jahresstromverbrauch von 20.001 kWh bis 50.000 kWh 92,44 110,00

mit einem Jahresstromverbrauch von 50.001 kWh bis 100.000 kWh 117,65 140,00

Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von

Preisblatt 1.3

Netto in  [€/a]1) Brutto in  [€/a]

mit einer installierten Leistung von > 1 kW bis 7 kW 25,21 30,00

mit einer installierten Leistung von > 7 kW bis 15 kW 42,02 50,00

mit einer installierten Leistung von > 15 kW bis 25 kW 92,44 110,00

mit einer installierten Leistung von > 25 kW bis 100 kW 117,65 140,00

mit einer installierten Leistung von

Preisblatt 1.4

Netto in  [€/a]1) Brutto in  [€/a]

42,02 50,00

Preisblatt 1.5

Netto in  [€/a]1) Brutto in  [€/a]

25,21 30,00

50,42 60,00

Preisblatt 2

Netto in  

[€/einmalig 1)

Brutto in  

[€/einmalig]

84,03 100,00

84,03 100,00

84,03 100,00

Preisblatt 3

Netto in  [€/a]1) Brutto in  [€/a]

208,76 248,42

25,42 30,25

12,50 14,88

Preise für den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen (iMS) 4

Preis für Einbau und Betrieb einer Steuerungseinrichtung am Netzanschlusspunkt 5

Preise für optionale Einbaufälle von intelligenten Messsystemen (iMS) 3 für nicht durch Preisblatt 1.2 oder 1.3 erfasste 

Messstellen

Preise für verpflichtende Zusatzleistungen nach § 34 Abs. 2 MsbG 3

Preise für optionale Zusatzleistungen nach § 34 Abs. 3 MsbG

Preisblatt der Stadtwerke Hagenow GmbH für den Messstellenbetrieb gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Steuerungseinrichtung

Preise werden zu einem späteren 

Zeitpunkt veröffentlicht

Preise werden zu einem späteren 

Zeitpunkt veröffentlicht

Preise für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME) 2

Preise für den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen (iMS) 4

Wandler Mittelspannung

Wandler Niederspannung

Schaltgerät/Tarifschaltung

vorzeitiger Einbau von iMS

Jahresstromverbrauch über 6.000 kWh/a 

Anlagenbetreiber mit einer installierten Leistung von über 7 kW 

alle sonstigen

Leistung

Einbau auf Kundenwunsch6)

jährliche Preise für Anlagenbetreiber nach § 30 Abs. 1 MsbG

> 100 kW

jährlicher Preis

jährliche Preise für Letztverbraucher/Anschlussnutzer nach § 30 Abs. 3 MsbG 

Einbau auf Vorgabe des Messstellenbetreibers

jährliche Preise für Letztverbraucher/Anschlussnutzer nach § 30 MsbG 

> 100.000 kWh

mME für Anlagenbetreiber

mME für Letztverbraucher/Anschlussnutzer

gültig ab 01.01.2026 bis 31.12.2026



Preisblatt 4

Netto in  

[€/Stk]1) Brutto in  [€/Stk]

5,00 5,00

10,48 12,47

28,31 28,31

7,66 9,12

36,50 36,50

36,50 43,44

52,96 52,96

52,96 63,02

250,61 250,61

250,61 298,23

318,87 318,87

318,87 379,46

50,00 50,00

52,96 63,02

52,96 63,02

28,31 33,69

50,00 59,50

1) die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer i. H. v. 19 %

2) jährliche Bereitstellung der Messwerte, ohne Wandler und ohne Tarifschaltgerät

3) Zuzahlung des Anschlussnetzbetreibers 30 €

4) Zuzahlung des Anschlussnetzbetreibers 80 €

5) Zuzahlung des Anschlussnetzbetreibers 50 €

6) inklusive jährliches Zusatzentgelt von 30 € nach § 35 (1) 1 MsbG

7) die Preise unterliegen nicht der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer

Preise für Mahngebühren, Inkasso, Inbetriebsetzungen, Montagen

Außendienstbesuch/ Nachinkasso/ Direktinkasso7)

Einmalige Bearbeitungsgebühr für Inkassoaufträge

Mahnkosten¹

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung am Erdkabel ohne Deckenschluss

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung durch Montage der Messeinrichtung

Einstellung der Anschlussnutzung durch Demontage der Messeinrichtung7)

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung an der Messeinrichtung

Einstellung der Anschlussnutzung an der Messeinrichtung7)

Zahlungsvereinbarungen u. ä. (einmalig) 

Leistung

Einstellung der Anschlussnutzung am Erdkabel ohne Deckenschluss7)

Wird der Kunde zum vereinbarten Zeitpunkt nicht angetroffen, so dass die Inbetriebnahme

der Anlage oder der Nachprüfung von Mängelrügen nicht vorgenommen werden kann, wird für jeden 

vergeblichen Weg berechnet

Für die Erneuerung von schuldhaft beschädigten oder entfernten Plomben

Auswechseln von Messeinrichtungen, Schaltgeräten, Wandlern (z.B. nach Veränderungen in der 

Kundenanlage)

Inbetriebsetzungskosten für Montage und Demontage von Messeinrichtungen, Schaltgeräten, 

Wandlern

Wird der Kunde zum angekündigten Zeitpunkt nicht angetroffen, so dass eine Anlagensperrung 

nicht vorgenommen werden kann, wird für jeden vergeblichen Weg berechnet7)

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung am Erdkabel mit Deckenschluss

Einstellung der Anschlussnutzung am Erdkabel mit Deckenschluss7)


